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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §103 Abs1

EStG 1988 §103 Abs1a idF 2015/I/118

EStG 1988 §103 Abs2 idF 2015/I/118

Rechtssatz

§ 103 Abs. 1 und Abs. 1a EStG 1988 enthalten keine Legalde nition des Zuzugsbegri s. Aus § 103 Abs. 1 EStG 1988

folgt lediglich, dass bei einem Zuzug aus dem Ausland die mit der Wohnsitzbegründung im Inland (durch den Eintritt

der unbeschränkten Steuerp icht) einhergehenden steuerlichen Mehrbelastungen ausländischer Einkünfte beseitigt

werden können. Aus Abs. 1 leg. cit. folgt jedoch nicht zwangsläu g, dass mit der Begründung eines inländischen

Wohnsitzes bereits das Kriterium des Zuzugs aus dem Ausland erfüllt wäre.
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